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Liebe Mitglieder, Freunde und
verehrte Kunden,

langsam hält der Frühling auch
bei uns seinen langersehnten
Einzug. Die ersten Sonnenstrah-
len locken nicht nur uns Men-
schen wieder nach draußen, son-
dern hauchen auch der viel-
schichtigen Pflanzenwelt Leben
ein, die uns mit ihrer mannigfal-
tigen Pracht immer wieder aufs
Neue erfreuen.  Um die ersten
„Boten des Frühlings“  geht es
auch in unserem Leitartikel. Wir
berichten über die Bundesgar-
tenschau im Jahr 2013. Bis dahin
sind es zwar noch 10 Jahre, aber

ein derartiges Ereignis wirft auch
im Voraus große Schatten und
will deswegen gut geplant sein.
Deshalb drücken wir die Dau-
men, dass die BUGA in Osnab-
rück stattfinden möge. Die Ent-
scheidung hierfür fällt im April.

Doch nicht nur die angenehmen
Dinge halten mit dem immer
besser werdenden Wetter Ein-
zug. Denn auch der leidliche
aber notwendige „Frühjahrs-
putz“ erwartet uns alle wieder.
Vor allem nach dem letzten
Winter mit seinen Wetterkaprio-
len hat sich mit Regen und
Schnee auch hartnäckiger
Schmutz an Fassaden und Fen-
stern niedergelassen. Gerade bei
Kunststofffenstern heißt es da,
schnell zu handeln. Wie sie es
richtig anstellen, haben wir Ih-

nen in ein paar leicht nachzu-
vollziehenden Tipps zusammen-
gefasst.

Besonders gefreut haben wir uns
über unsere fleißige Leserin Frau
Anneliese Olbrich, die uns wie-
der einmal eines Ihrer wunder-
baren Gedichte zugeschickt hat. 

Unabhängig davon wünschen
wir Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, ein frohes Osterfest, viel
Freude beim Lesen und beim
Rätseln viel Erfolg und  eine an-
genehme Unterhaltung.

Herzlichst Ihre
Wohnungsbaugenossenschaft
Osnabrück eG

Zentrale

Sabine Frowein
Tel. 3 35 34-0 Zi. 01

Mietsachbearbeiterin

Kirsten Harre
Tel. 3 35 34-16 Zi. 06

Mietsachbearbeiterin

Andrea Hülsmann
Tel. 3 35 34-37 Zi. 07

Mietsachbearbeiterin

Sylvia Jordan
Tel. 3 35 34-12 Zi. 05

Mietsachbearbeiterin

Anja Stauvermann
Tel. 3 35 34-13 Zi. 03

Mietsachbearbeiter

Andreas Bomke
Tel. 3 35 34-17 Zi. 04

Mietsachbearbeiter

Wilfried Lange
Tel. 3 35 34-36 Zi. 08

Mietsachbearbeiter

Udo Wobker
Tel. 3 35 34-14 Zi. 02

Schadensmeldungen

Anke Ellerkamp
Tel. 3 35 34-33 Zi. 26

Öffnungszeiten 
im Verwaltungsgebäude

Montag 9.30 - 13.00 Uhr
13.30 - 16.45 Uhr

Dienstag 9.30 - 13.00 Uhr
13.30 - 16.00 Uhr

Mittwoch 9.30 - 13.00 Uhr
13.30 - 18.15 Uhr

Donnerstag 9.30 - 13.00 Uhr
13.30 - 16.45 Uhr

Freitag 7.30 - 12.00 Uhr

Samstag nach 
Terminvereinbarung

Öffnungszeiten 
im Stadtteilbüro 
Knollstraße/Hesselkamp

Dienstag 8.30 - 13.00 Uhr
13.30 - 16.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Außenbüro in Rheine, 
Blumenstraße

Dienstag 9.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 17.30 Uhr

Für alle Fälle
Auch an Wochenenden,
Sonn- und Feiertagen kann es
zu Schadensfällen kommen,
deren sofortige Beseitigung
unumgänglich ist. Da unser
Büro zu diesen Zeiten nicht
besetzt ist, haben wir mit ei-
nigen Firmen, die auch sonst
für uns tätig sind, den Einsatz
für Notfälle vereinbart.

Bei Heizungs- und Warm-
wasserausfall bitten wir Sie,
möglichst die Firma zu in-
formieren, die die Wartung
ausführt.

Diese Nummern helfen Ihnen
bei Schadensfällen im Bereich

Heizung, Warmwasserberei-
tung, Rohrbrüche und Gas  
Stadt und Landkreis
Osnabrück 05 41/ 69 20 60   

oder 05 41/ 9 82 33 66
Rheine       0 59 71/29 12

Schlüsseldienst
Stadt und Landkreis
Osnabrück 05 41 /7 76 69

Editorial

Ansprechpartner
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Rohrverstopfungen
Stadt und Landkreis
Osnabrück 05 41 / 80 32 32
Rheine       0 54 81/20 20

Stromausfälle
Stadt und Landkreis
Osnabrück 05 41/9 59 16 10
Rheine       0 59 71 /5 56 55

Die Anforderung des Not-
dienstes sollte auf folgende
Schadensfälle begrenzt blei-
ben, da sonst dem Bestel-
ler/Auftraggeber die ent-
standenen Kosten in Rech-
nung gestellt werden.

• Totalausfall der Heizung 
bei Minustemperaturen

• Rohrbruch
• Stromausfall in der gesam-

ten Wohnung oder im 
gesamten Haus

• Rohrverstopfung mit 
Überschwemmungsgefahr

Die Verstopfung eines
Waschbecken-, Bade- oder
Duschwannenabflusses stellt
keinen Notfall dar.

Raum für neue Ideen –

Nein, liebe Leserinnen und Leser,
es handelt sich weder um einen
verspäteten Aprilscherz noch
hat sich der Druckfehlerteufel in
Ihre aktuelle Ausgabe von „Hal-
lo Nachbar“ eingeschlichen. Mit
ein wenig Glück kommt die
Bundesgartenschau in naher Zu-
kunft in die Hasestadt.

„Ein Berg im Aufbruch – 
blühende Aussichten“

Im August 2002 hat sich der Rat
der Stadt Osnabrück, unterstützt
von der Gemeinde Wallenhorst,
für die Bewerbung um die Aus-
richtung der Bundesgartenschau
2013 am Piesberg entschieden.
Dem Zentralverband Gartenbau
e.V. (ZVG) präsentierte man mit
dem Motto „Ein Berg im Auf-
bruch – blühende Aussichten“
ein innovatives und in dieser
Form bisher einzigartiges Kon-
zept.

Zugegebenermaßen fällt es
schwer, den Piesberg mit der
Bundesgartenschau in einen
konkreten Zusammenhang zu
bringen. Verbinden viele mit
dem Piesberg doch die große
Osnabrücker Mülldeponie oder
die seit Jahrhunderten dort be-
triebene Gewinnung von An-
thrazitkohle und den Abbau von
Karbonquarzit. Trotzdem oder
gerade deswegen findet die
Idee, die Bundesgartenschau auf
dem Gelände des Piesbergs aus-
zurichten, immer mehr Befür-
worter. Geht es doch auch 
darum, dem ca. 400 Hektar um-
fassenden Areal im Norden Os-
nabrücks mittel- bis langfristig
eine neue Zukunftsperspektive
zu geben. Im Jahr 2004 wird die
Mülldeponie geschlossen wer-
den und auch die Steinbruchak-
tivitäten werden auf Dauer ge-
ringer und mittelfristig ganz
eingestellt werden. 

Die Mischung macht’s

Vor allem der durch intensive
Steinbruchaktivitäten entstan-
dene canyonartige Charakter
prägt das heutige Erscheinungs-
bild des Piesbergs und spielt
auch in der Konzeption eine
entscheidende Rolle. Denn gera-
de der Kontrast Gesteinsabbau
und Gartenschau ist nicht nur
reizvoll, sondern gibt auch die
Möglichkeit die über Jahrmillio-
nen entstandenen Gesteins-

schichten sozusagen „live“ erle-
ben zu können.

Zum zentralen Raum der BUGA
soll der Piesberger Hafen und
das bereits bestehende Museum
Industriekultur gehören. Das
Museum soll Haupteingang und
neben dem „Theater im Bruch“
Hauptveranstaltungsort sein. Ein
besonderer Blickfang soll mit
dem sogenannten „Skywalk“
entstehen, einer Brückenkon-
struktion, die über der Stein-
bruchzufahrt „schweben“ und
die Kernbereiche der BUGA ver-
binden soll. Auch die 188 Meter
über dem Meeresspiegel liegen-
de „Felsrippe“, die einen Blick
über das gesamte BUGA-Gelän-
de ermöglichen soll, soll darüber
erreichbar sein. 

Auch über die Frage, wie das
BUGA-Gelände zu erreichen ist,
gibt es konkrete Ansätze. So soll
versucht werden, die bereits ver-
kehrstechnisch vorhandenen Ge-
gebenheiten zu nutzen und zu
erweitern. So soll zeitweise auch
der alte Zechenbahnhof wieder
aufleben und die direkte Anrei-
se mit der Bahn ermöglichen.
Aber auch der naheliegende Ha-
fen spielt eine wichtige Rolle
und ermöglicht ebenfalls die di-
rekte An- und Abreise zum Ge-
lände.

Auch dezentrale Veranstaltungs-
orte sind dahingehend mit ins
Kalkül gezogen worden. So
könnten die Gertrudenberghöh-
le oder auch beispielsweise der
Botanische Garten mit einbezo-
gen werden.

Die Konkurrenz schläft nicht

Neben Osnabrück sind noch die
Städte Hamburg, die sich eben-
falls als Olympiastandort bewor-
ben hat und die vom Weinbau
geprägte Stadt Koblenz im Ren-
nen für die BUGA 2013. 

Bundesgartenschau 2013 auf dem Piesberg?

Titelthema

Fortsetzung S. 5



und die 
Gewinnverteilung.
Auch der Aufsichtsrat 
wird von dieser Vertreterver-
sammlung gewählt. 

Hauptaufgabe des Aufsichtsra-
tes, dessen Mitglieder für die
Dauer von drei Jahren gewählt
werden, ist es, den Vorstand zu
bestellen und in seiner Ge-
schäftsführung zu fördern, zu
beraten und zu überwachen. Sei
es bei der Aufstellung des Bau-
programms, der damit verbun-
denen zeitlichen Planung der
Durchführung oder der Erstel-
lung des Wirtschafts- oder Fi-
nanzplans – bei nahezu allen 
beabsichtigten und durchge-
führten Maßnahmen ist der Auf-
sichtsrat direkt beteiligt.

Wenn Sie, liebe Mieterinnen und
Mieter, noch Fragen zur Genos-
senschaft und den einzelnen Or-
ganen haben, steht die WGO Ih-
nen jederzeit gerne informierend
zur Seite. Alle Einzelheiten kön-
nen Sie, wenn Sie möchten, auch
in der aktuellen Satzung (Stand:
01. Januar 2002) nachlesen.

Wenn in der „Hallo Nachbar“
über Neubau- oder Umbaumaß-
nahmen berichtet wird, taucht
neben dem Vorstand auch im-
mer wieder der Aufsichtsrat als
beratendes oder beschließendes
Organ auf – so z.B. in der letz-
ten Ausgabe, als die Verabschie-
dung des Modernisierungs- und
Instandhaltungsplanes für das
Jahr 2003 quasi ins Haus stand.

Damit Sie sich ein Bild über die
Arbeit des Aufsichtsrates und
dessen Einflussbereich machen
können, haben wir Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, die wich-
tigsten Informationen über die
Aufgaben und das Wirken des
Aufsichtsrates einmal kurz und
übersichtlich zusammengefasst.

Ein Ehrenamt mit viel 
Veranwortung
Gemäß der Satzung, die jedem
Mitglied vorliegt, und den Be-
stimmungen des Genossen-
schaftsgesetzes, wird die Füh-
rung einer Genossenschaft durch
verschiedene Organe – Vertreter-
versammlung, Aufsichtsrat und
Vorstand – übernommen.
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Grundvoraussetzung der Mit-
gliedschaft in diesen Organen
ist, auch persönlich Mitglied der
Genossenschaft zu sein. Somit
haben also auch Sie als Mieter
die Möglichkeit, sich noch inten-
siver an Entscheidungen der Ge-
nossenschaft zu beteiligen. 

Die Mitglieder des Aufsichtrates
tun dies ehrenamtlich. Trotzdem
oder gerade deswegen sind sie
wie auch der Vorstand zu äußer-
ster Sorgfalt in der Ausführung
ihres Amtes verpflichtet und
müssen bei Schäden, die der Ge-
nossenschaft durch die Verlet-
zung dieser Sorgfaltspflicht ent-
stehen, sogar persönlich haften. 

Vom Mitglied zum Mitentscheider
In turnusmäßigen Abständen
werden aus der Mitte der Ge-
nossenschaftsmitglieder Vertre-
ter gewählt, die stellvertretend
für alle Mitglieder wesentliche
Entscheidungen zum Wohle der
Genossenschaft treffen. Dazu
gehören neben der Änderung
und Genehmigung der Satzung
vor allem auch die Beschlussfas-
sung über den Jahresabschluss

In eigener Sache

Rezepte Die Krönung für jedes
Osterfestmenü

Zutaten für 4 Personen:
375 ml Schlagsahne, 
75 ml Wasser,
30 g Butter, 1 Prise Salz, 
60 g Vollkorngrieß, 
100 g gemahlene Pistazien, 
1 Ei, 1 Eiweiß, 3 Eigelb, 
1 El Honig, 
Mark von 1 Vanilleschote, 
125 g Himbeeren, 
250 g Erdbeeren, 
6 El Ahornsirup

Und so wird’s gemacht:
1. 125 ml Sahne mit dem Wasser
mischen, mit der Butter und ei-
ner Prise Salz aufkochen. Den
Grieß zuschütten und so lange

rühren, bis sich die Masse vom
Topfboden löst.
2. Die Pistazien mit dem Ei unter
die Grießmasse rühren. Das Ei-
weiß zu steifem Schnee schla-
gen und unterheben.
3. Salzwasser zum Sieden brin-
gen. Mit 2 nassen Löffeln kleine
Klöße aus der Grießmasse for-
men und in dem Wasser ca. 20
Minuten gar ziehen lassen.
4. Eigelb und die restliche Sahne
mit Honig und Vanillemark ver-
rühren. Über dem heißen Wasser-
bad unter ständigem Schlagen
erhitzen, bis die Sauce bindet.
5. Die Himbeeren verlesen. Die
Erdbeeren waschen und putzen,

dann halbieren. Früchte
mit Ahornsirup beträufeln.
6. Die abgetropften Klöße auf
Tellern anrichten, die Beeren da-
neben verteilen und die Sauce
darübergeben. Mit den rest-
lichen Pistazien die Klöße be-
streuen.

Was macht eigentlich...
... der Aufsichtsrat?
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Fortsetzung BUGA 2013 –
der Countdown läuft!
zifferte kürzlich die dadurch
entstehenden Kosten auf ca. 175
Millionen Euro. Den Eigenanteil,
der durch die Stadt aufgebracht
werden müsste, wurde dement-
sprechend auf gut 45 Millionen
Euro geschätzt. Auch wenn der
Großteil der Kosten von Bund
und Land getragen werden,
kein „Pappenstiel“.

Hat der Piesberg das Zeug zum
„Entertainment-Park“?

Dem nicht unerheblichen Ko-
stenaufwand steht aber eine
Vielzahl von Chancen für die
Stadt und die Region Osnabrück
gegenüber. So werden neben
den unmittelbaren Effekten, wie
beispielsweise einer generellen
Verbesserung der Infrastruktur
auch eine verstärkte Belebung
der Wirtschaft erwartet. Vor al-
lem Gastronomie und Hotels
würden durch die Ankurbelung
eines verstärkten Tourismus pro-
fitieren und damit langfristig
auch alle anderen Wirtschafts-
bereiche.

Auch aus kultureller Sicht ein
Gewinn: So liegen für die weite-
re Nutzung des BUGA-Geländes
schon Planungen vor, die, einge-
rahmt von der Geschichte des
Piesbergs als Bergbau-, Stein-
bruch- und Deponiestandort, ei-
ne einmalige Museumsland-
schaft vorsehen.
Fernziel ist die Entwicklung ei-
nes parkähnlichen Naherho-
lungsgebietes, das nicht nur den
Menschen in der Region die
Möglichkeit zur Entspannung
bieten soll, sondern darüber hin-
aus auch in Zukunft ein Aushän-
geschild für die Region Osna-
brück werden kann.

Die Stadt Osnabrück und die Ge-
meinde Wallenhorst haben da-
mit schon heute den Grundstein
für eine zukunftsträchtige Na-
turlandschaft gelegt. 

So stünde man auch der Ausrich-
tung der BUGA 2011 – die Stadt
Duisburg steht als Ausrichter ei-
gentlich schon fest, stellt aber
mittlerweile die Finanzierbarkeit
in Frage – äußerst positiv gegen-
über.

Die Weichen sind also gestellt.
Jetzt heißt es Daumen drücken.
Denn die Entscheidung für den
Austragungsort der Bundesgar-
tenschau 2013 fällt in den ersten
Aprilwochen. 

Beim Vorliegen dieser Zeitung
könnten die Würfel bereits ge-
fallen sein.

Oldenburg, die Gemeinde Bad
Zwischenahn und der Landkreis
Ammerland, die ursprünglich
ebenfalls zu den Mitbewerbern
gehörten, haben ihre Bewer-
bung – insbesondere aus finan-
ziellen Erwägungen – zurückge-
zogen. Dass eben dieser finan-
zielle Aufwand der Stadt Osna-
brück ebenfalls einen Strich
durch die Rechnung machen
und die Bewerbung gefährden
könnte, scheint im Hinblick auf
die allgemein angespannte Kas-
senlage nicht abwegig. Das Um-
weltplanungsbüro Heimer +
Hebstreit, das mit der Machbar-
keitsstudie für die Bundesgar-
tenschau beauftragt wurde, be-

Die weitere Planung:

April 2003: Erwarteter Zuschlag zur Ausrichtung der 
BUGA 2013 durch den ZVG

2004: Gründung BUGA-GmbH zur Vorbereitung,
Durchführung und Abwicklung 
der BUGA-Veranstaltung. Beginn Grunderwerb,
Beginn Herstellung Planungsrecht (Umweltver-
träglichkeitsprüfung, Bauleitplanung etc.)

2005: Durchführung von planerischen Wettbewerbs-
verfahren

2006/2007: Herstellung baureifer Planunterlagen; 
Durchführung von Ausschreibungsverfahren

2008: Baubeginn Piesberger Hafen / 
Museum Industriekultur / Skywalk / Felsrippe

2009: Baufreiheit Steinbruch / Baubeginn

April 2013: Eröffnung der Bundesgartenschau
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In eigener Sache Aus der 

Rechtsprechung

Die Trennung vom Lebenspart-
ner ist nicht nur schmerzhaft,
sondern auch immer begleitet
von Problemen. Diese kann näm-
lich auch auf den abgeschlosse-
nen Nutzungsvertrag rechtliche
Folgen haben. Zwei Beispiele ha-
ben wir Ihnen hier aufgelistet.

Beispiel 1:
Wenn nur ein Partner den Dau-
ernutzungsvertrag unterzeich-
net hatte, der andere Partner je-
doch die Wohnung behalten

will, muss ein neuer Vertragsab-
schluss hergestellt werden (diese
Regelung gilt auch im Todesfall
des bisherigen Vertragspartners).

Beispiel 2:
Falls beide Partner den Dauer-
nutzungsvertrag unterschrieben
hatten und beide aus der bisher
gemeinsam genutzten Woh-
nung ausziehen wollen, müssen
auch wieder beide gemeinsam
kündigen, damit die Kündigung
rechtswirksam ist. Sollte dabei

einer der beiden die Wohnung
behalten wollen, muss ebenfalls
gekündigt werden, bevor ein
neuer Nutzungsvertrag angefer-
tigt werden kann. Damit der an-
dere Partner die Wohnung über-
nehmen kann, ist die  Zustim-
mung der Genossenschaft erfor-
derlich.

Sollte eines der beiden Beispiele
auf Sie zutreffen, bitten wir Sie,
rechtzeitig mit uns Kontakt auf-
zunehmen, damit möglicher-
weise auftretende Probleme hin-
sichtlich des Nutzungsverhältnis-
ses geklärt werden können.

Wenn Wasserflecken oder gar
Schimmel in der Wohnung auf-
treten, ist man in der Regel erst
einmal ungehalten. Die ersten
missgestimmten Gedanken tref-
fen dann meist den Vermieter,
dem eventuelle Unterlassungs-
sünden oder vermeintliche Bau-
mängel vorgeworfen werden.
Doch fast immer liegt falsches
Heiz- und Lüftverhalten vor. Das
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.

zog bei einem Mietstreit um
schimmelige Wände einen Sach-
verständigen zu Rate. Dieser
sollte klären, ob und wie ein
Mieter seine Wohnung lüften
muss. 

Der Sachverständige klärte dann
auf, dass keinerlei Baumängel
vorlagen, sondern der Schimmel
nur durch unzureichendes Lüf-
ten entstanden ist. Der Schim-
mel wäre nicht entstanden,
wenn der Mieter zwei bis drei
Mal am Tag stoßgelüftet hätte.
Per Urteil wurde auch der Lüf-

tungszeitpunkt geklärt: mor-
gens muss zweimal und abends
einmal gelüftet werden. (Urteil
vom 11.2.2000 – 19 U 7/99, NZM
2001, S. 39). Nun, liebe Sauer-
stoff-Muffel, so schlimm ist fri-
sche Luft ja nun wirklich nicht
und Sauerstoff belebt zudem
Geist und Körper. Wenn die
Wohnung dabei auch noch prä-
ventiv vor Schimmel geschützt
wird, sollte das doch zu schaffen
sein. 

Auch eine verstopfte Toilette
kann Grund genug sein, um ei-
nen Rechtsstreit vom Zaun zu
brechen, wie z. B. in Saarburg.
Eine Mieterin meldete ihrem
Vermieter, dass ihre Toilette ver-
stopft sei. Dieser bestellte dann
flugs einen Handwerker, um den
Schaden zu ermitteln und natür-
lich zu beheben. Der stellte fest,
dass die Verstopfung auf eine
gewaltige Menge Klopapier zu-
rückzuführen war, die das kom-
plette Rohr verstopft hatte. So
zahlte der Vermieter zunächst

die Handwerkerrechnung, ver-
langte aber später das Geld von
der Mieterin zurück. Laut Ver-
mieter habe sie durch eine „un-
genügende Betätigung der Toi-
lettenspülung“ die Verstopfung
verursacht. Die empörte Miete-
rin aber wähnte sich im Recht
und lehnte die geforderte Zah-
lung ab. Der Vermieter reichte
vor dem Amtsgericht Saarburg
Klage ein und behielt Recht. 

Wenn der Mieter die Toilette
unsachgemäß benutzt und sie
dadurch verstopft, muss er – und
nicht der Vermieter – die Repa-
raturkosten tragen, so das AG
Saarburg (Urteil vom 07.08.2002,

Az.: 5 C 295/02). Weiter heißt es
hier, dass die Mieterin durch den
Mietvertrag verpflichtet gewe-
sen sei, die zur Wohnung gehö-
rende Toilette sachgemäß zu be-
nutzen. Dies beinhalte natürlich
nicht das Einwerfen größerer
Mengen Toilettenpapier ohne
zwischenzeitliches Abspülen und
stelle somit eine vertragswidrige
Nutzung dar. Die Mieterin müsse
dem Vermieter die Handwerker-
kosten ersetzen.

Also, liebe Mieterinnen und
Mieter: Immer rechtzeitig die
Spülung betätigen, dann wer-
den Sie auch in Zukunft von sol-
chen Streitigkeiten nur lesen. 

Trennung vom Lebenspartner und die
Auswirkungen auf das Nutzungsverhältnis

Dreimal täglich Stoß-
lüften ist Pflicht.  

Mieterstreit um eine
verstopfte Toilette 
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Mieter und der WGO (nicht gül-
tig bei Wohnungswechsel inner-
halb der WGO-Wohnungen). Bit-
te haben Sie jedoch Verständnis,
dass wir auch jeden von Ihnen
vorgeschlagenen Mietinteressen-
ten einer üblichen Bonitätsprü-
fung unterziehen müssen, und
uns somit das Recht der Ableh-
nung eines einzelnen Interessen-
ten vorbehalten.

Für den Vorschlag bzw. den
Nachweis eines Mietinteressen-
ten reichen Sie einfach unten-
stehenden Vordruck ein. 

Also, dann - Augen und
Ohren offen halten. 
Wir freuen uns 
auf Ihre Mithilfe!

“Suchen Sie 
sich Ihre Nachbarn
selbst aus!”

Machen Sie mit bei der WGO-
Aktion: “Mieter werben neue
Mieter”. Wenn Sie in Ihrem
Freundes-, Bekannten- oder Ver-
wandtenkreis neue Mieter für
eine WGO-Wohnung gewinnen,
erhalten Sie als Dankeschön von
uns eine wertvolle Prämie oder
auf Wunsch eine entsprechende
Barleistung in Höhe von 150,-€.

Ihre Prämie wird fällig bei Unter-
zeichnung des Dauernutzungs-
vertrages zwischen dem neuen

Ich interessiere mich für eine Wohnung bei
der WGO:

Nachname

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum und Unterschrift des Interessenten

AKTION MIETER WERBEN NEUE MIETER

Ich habe die WGO weiterempfohlen:

Nachname

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum und Unterschrift des Werbers

!
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In eigener Sache Pflegetipps für 
Kunststofffenster

Eine falsche Behandlung bei
Kunststofffenstern kann ärgerli-
che Nachwirkungen haben, wie
beispielsweise Kratzer auf dem
Rahmen, undichte Profile oder
hartnäckige Klebstoffreste. Da-
mit Ihnen das nicht passieren
kann, haben wir hier einige
Tipps für Sie.

1. Reinigen Sie die Rahmen nur
mit flüssigen Haushaltsreinigern
wie zum Beispiel Geschirrspül-
mittel. Im Handel erhalten Sie
auch Spezialreinigungsmittel für
Kunststoffe. 
2. Verwenden Sie auf keinen Fall

Scheuerpulver, Stahlschwämme,
Topfreiniger oder Lösungsmittel
(z.B. Benzin, Essig). Diese Mittel
greifen die Oberfläche an und
hinterlassen unansehnliche Krat-
zer.
3. Ein Aushärten der Dichtungs-
profile verhindern Sie, wenn Sie
diese alle 2 Jahre mit Glycerin
oder Talkumpuder pflegen.
4. Damit die Fenster gut schlie-
ßen, können Sie etwa einmal im
Jahr die Beschläge mit Nähma-
schinenöl oder säurefreiem Fett
pflegen.
5. Sie bedienen die Fenster rich-
tig, wenn die Beschläge mit

leichtem Andrücken fest einra-
sten. Die Griffe müssen immer
senkrecht oder waagerecht ste-
hen. Achten Sie bitte auch dar-
auf, dass die Wasserführungs-
schiene außen im unteren Fen-
sterrahmen freigehalten wird,
damit das Wasser frei abfließen
kann.
6. Außerdem sollten Sie wissen,
dass bei Kunststofffenstern das
Anstreichen, Bekleben mit Folien
oder sonstigen Materialien, eben-
so das Bohren zur Befestigung
von Thermometern, Scheibengar-
dinen oder zur Durchführung von
Antennenkabeln verboten ist.

€150
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Wahrscheinlich hat jeder von Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser,
schon einmal die ein oder ande-
re interessante Erfahrung mit
der deutschen Bürokratie ge-
macht.
Auch die WGO hatte vor einiger
Zeit eines dieser Erlebnisse, die
eigentlich zum schmunzeln wä-
ren, wenn nicht…., doch lesen
Sie selbst. 

1.Akt 
Es begab sich zu einer Zeit in der
man im Stadtgebiet Osnabrück
noch viele Baulücken vor-
fand. Baulücken  sind bau-
reife Grundstücke, die sich
zwischen bestehender Be-
bauung befinden. Diese
Baulücken bestechen nicht
nur durch ihre Unansehn-
lichkeit, sie sind dabei
auch noch unwirtschaft-
lich. Um diese Baulücken
mit attraktiven Neubau-
ten zu schließen, beschäf-
tigt die Stadt eigens einen
sogenannten „Baulücken-
beauftragten“. Zusätzlich
betont die Stadtverwal-
tung in der Tagespresse
immerzu wie „unbürokra-
tisch“ und „zügig“   doch
so ein Genehmigungsver-
fahren für einen Neubau abge-
wickelt werde. Wie in der ver-
gangenen Ausgabe von „Hallo
Nachbar! “ schon berichtet, be-
sitzt auch die WGO eben solch
ein Baulückengrundstück an der
Arndtstrasse. Die WGO erwarb
dieses Grundstück im Jahr 2001
um kurz darauf mit der Neube-
bauung zu beginnen, da es spä-
ter eine Einheit mit dem Nach-
bargebäude, dem Schnatgang
14 bilden sollte. Nach zahllosen
Gesprächen mit den beteiligten
Behörden wurde Ende 2001/An-
fang 2002 die Planung erstellt. 

Trotz der eigentlich eindeutigen
Gesetzeslage konnte die Stadt
unseren Bauantrag nicht ohne
weiteres genehmigen. Wir wur-

den vielmehr aufgefordert, zu-
nächst mit allen Nachbarn Ge-
spräche zu führen und deren
schriftliche Genehmigung für
das geplante Bauvorhaben ein-
zuholen. Schon jetzt kamen
deutliche Kostensteigerungen
auf die WGO zu, da einer der
Nachbarn seine Zustimmung von
äußerordentlich kostenträchti-
gen Zuwendungen abhängig
machte, obwohl noch gar nicht
feststand, ob wir überhaupt
bauen durften. 
Einen Grund zur Verzweiflung

lieferte uns schließlich die zu-
künftige Tiefgarage, die über ei-
ne eigene Grundstückszufahrt
zu erreichen sein wird und noch
weitere oberirdische Abstellplät-
ze fassen soll. Diese sollen dann
später über eine Grundstückszu-
fahrt eines weiteren Nachbarn
erreichbar sein, der uns aber
vorab schon seine Zustimmung
gab. Weit gefehlt, wenn Sie
jetzt annehmen, dass nun alle
Eventualitäten geklärt seien,
denn laut Stadtverwaltung,
brauchen wir  eine schriftliche
Genehmigung. Da die Nachbarin
aufgrund Ihres hohen Alters
nicht mehr geschäftsfähig war
sollten die offiziellen Erben, in
diesem Fall sind es die Kinder,
unterzeichnen. Diese waren

… eine Tragödie in 3 Akten

In eigener Sache

aber vom Gericht bislang nur als
Betreuer eingesetzt worden. 

Die Unterschrift des Betreuers
allein reicht jedoch nicht, denn
es muss ebenfalls der Rechtspfle-
ger des Vormundschaftsgerich-
tes zustimmen. Selbiger war an-
scheinend mit einer solchen Fra-
gestellung komplett überfordert
und so blieb die ganze Angele-
genheit erst einmal liegen. Nach
mehrmaligen Erinnerungen er-
laubten wir uns als WGO, direk-
ten Kontakt mit dem Rechtspfle-

ger aufzunehmen. Lei-
der blieb es bei einem
einmaligen Telefonat,
denn danach blieb der
gute Mann für uns uner-
reichbar. Um der Ange-
legenheit mehr Druck zu
verleihen, unterschrieb
der Sohn bei der Stadt
Osnabrück eine Baulast
zur Nutzung der Über-
fahrt. Das reichte der
Stadt jedoch auch nicht,
sie wollten hierzu
wiederum die Zustim-
mung des zuständigen
Rechtspflegers. Nach
pausenlosen Erinnerun-
gen, geschah zwei Mo-
nate später fast ein

Wunder. Der „gute“ Mann rea-
gierte! Zu unserem Bedauern
allerdings nur mit dem Hinweis,
dass das Geschäft doch sehr ein-
seitig sei und die zu Betreuende
hiervon nichts hätte. Angebote
zur Zahlung einer monatlichen
Entschädigung oder eines Ein-
malbetrages blieben wiederum
monatelang unbeantwortet. 

2.Akt
Nun gut, dachten wir bei uns,
wenn die Stadtverwaltung der-
art unflexibel ist muss die WGO
eben die Initative ergreifen. Al-
so wurde der komplette Bauan-
trag konsequenterweise geän-
dert. Nach diesem Bauantrag
sollte die Zufahrt zur Tiefgarage
dahingehend geändert werden,

Weitere Infos über die attraktiven
Wohnungsausstattungen und
Mietpreise erhalten Sie direkt
vom Bauherrn und Vermieter:

Schöner wohnen in der Arndtstraße

Hauptstelle:
Katharinenstraße 10
49074 Osnabrück
Fon 05 41 / 3 35 34 - 0
Fax 05 41 / 3 35 34 - 44
Email info@wgo24.de
www.wgo24.de

Service-Stadtteilbüro:
Ecke Knollstr. 165 / Hesselkamp 1

Mit über 3000 Mietwohnungen
immer eine gute Adresse
in Osnabrück

Hier entstehen in Kürze 16
moderne Mietwohnungen:
2- und 3-Zimmer,
Küche, Bad und Balkon.

Chronologie einer 
Baugenehmigung…
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Mit einer Weihnachtsleckerei
waren Sie diesmal mit dabei

Abend beim Dinner für zwei
Personen und guten Appetit. All
denen, die heute nichts gewon-
nen haben, sei gesagt: Kopf

Folgende Gewinner konnten ermittelt werden:

Paul Rauer, Kistemakerweg 7, 48431 Rheine                                    
Udo Riemann, Ellerstr. 15, 49088 Osnabrück
Helmut Rahenkamp, Wesereschstr. 99, 49084 Osnabrück
Herbert Ommen, Schillerstr. 12, 49074 Osnabrück
Ursula Hülsmann, Blumenesch 6A, 49078 Osnabrück
Andrea Timcke, Hermannstr. 19, 49080 Osnabrück
Renate Miatke, Sutthauser Str. 33, 49074 Osnabrück,
Gerhard Latzel, Knollstr. 110, 49088 Osnabrück
Vera Borowski, Humboldtstr. 16, 49074 Osnabrück
Bärbel Kinksi, Wesereschstr. 45, 49084 Osnabrück

hoch, bleiben Sie dabei, beim
nächsten Mal klappt`s bestimmt!
Wir wünschen Ihnen dafür viel
Glück.

… denn der „Zimtstern“ wurde
in unserem letzten Preisrätsel
gesucht.

Viele haben sich von der Weih-
nachtsstimmung beflügeln las-
sen und uns die richtige Lösung
zugeschickt. So musste auch die-
ses Mal wieder das Los entschei-
den. Den glücklichen Gewinnern
winken dieses Mal jeweils zwei
Kinokarten für einen spannen-
den Filmabend Ihrer Wahl. Wir
wünschen allen viel Vergnügen
und gute Unterhaltung. Weiter-
hin wünschen wir der Gewinne-
rin des Hauptpreises, Frau Elisa-
beth Kuhl, Gretelweg 28 48431
Rheine, einen wunderschönen

Rätselauflösung

dass hierüber auch die ebenerdi-
gen Abstellplätze zu erreichen
gewesen wären. Abermals konn-
te die Stadt diesen neuen Bau-
antrag nicht genehmigen und
wir fragten uns ernsthaft, was
denn wohl mit der vielgepriese-
nen zügigen und unbürokrati-
schen Bearbeitung seitens der
Stadt geschehen sei. Dieses Mal
bedurfte es wiederum der er-
neuten Zustimmung des Ein-
gangs erwähnten Nachbarn, der
uns bereits sehr viel Geld geko-
stet hatte. Um dem aber vorzu-
beugen, änderten wir den Bau-
antrag erneut. Nun wollten wir
gar keine Abstellplätze mehr er-
richten, sondern ablösen. Die
Möglichkeit, Kfz-Abstellplätze
nicht zu erstellen, sondern sie
für teures Geld abzulösen, sehen
die städtischen Verordnungen
ausdrücklich vor und ist auch
bundesweit eine gängige Praxis.
Nur leider sah sich die Stadt Os-
nabrück wiederum nicht in der
Lage unserem Wunsch zu ent-
sprechen, da die örtliche Parksi-
tuation ohnehin problematisch
sei. Doch nach endlosen, weite-
ren Gesprächen zeigte uns die
Stadtverwaltung anhand einer
gewaltigen Eigenleistung, die,
ihrer Meinung nach, perfekte
Lösung auf. 

Wenn wir einfach weniger Woh-
nungen bauen würden, brauch-
ten wir auch die oberirdischen
Parkplätze und somit die nach-
barschaftlich Grundstückszu-
fahrt nicht mehr. 
So wurde der Bauan-
trag um ein weiteres
Mal verändert und
wurde dann tatsäch-
lich, man mag es nicht
für möglich halten, ge-
nehmigt.

3.Akt
Mittlerweile ist die besagte
Nachbarin zwischenzeitlich lei-
der verstorben. Die Kinder
unterzeichnen nunmehr als Ei-
gentümer die Baulast. So wird
nun, um allem die Krone aufzu-
setzen, wieder der erste Entwurf
des Bauantrags genommen und
wir können, vorrausgesetzt die-
ser wird jetzt genehmigt, end-
lich anfangen zu bauen. Das
ganze Genehmigungsverfahren
hat ein knappes Jahr in An-
spruch genommen. Ein durch-
schnittlicher Bauantrag ist nach
ca. 3 Monaten genehmigt. 

Zu sagen bleibt hier eigentlich
nur noch eines:
Die Mühlen der Verwaltung
mahlen langsam aber stetig.

WGO-Intern
Liebe Mieterinnen und Mieter,
wir freuen uns sehr darüber,

dass unsere  Rückant-
wortkarten, die jeder
Ausgabe von „Hallo
Nachbar“ beigefügt
sind,  bei Ihnen einen
derart guten An-
klang finden. Da uns
Ihre Meinung ganz

besonders am Herzen liegt, sind
wir Ihnen  für jede konstruktive
Kritik, die Sie uns auf diesem
Wege zukommen lassen, dank-
bar. Denn nur wenn wir wissen,
wo Handlungsbedarf besteht,
können wir gezielt Dinge ver-
bessern. Betrüblicherweise er-
halten wir aber auch Karten,
die offensichtlich als Ventil für
persönliche Frustrationen miss-
braucht werden, die nichts,
aber auch gar nichts mit Kritik
im weiteren Sinne zu tun ha-
ben. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass wir solche Karten
nicht beantworten. Bei uns lan-
den solch niveaulose Ergüsse di-
rekt im Altpapier. Aus diesem
Grunde möchten wir uns um so
mehr bei denen bedanken, die
die Karten als kommunikative
Plattform benutzen, denn nur
im sachlichen Dialog kann man
Probleme angehen und ge-
meinsam lösen.

Meine Meinung, Anregungen und Wünsche:

1
2

3
4

5
6

7
8

9

„Hallo Nachbar” hat mir gut gefallen.

Bitte in Zukunft auch Informationen zum Thema:

Mein Verbesserungsvorschlag:

Bitte schicken Sie „Hallo Nachbar” zukünftig auch an:

Die Lösung des Kreuzworträtsels lautet:
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Auf den ersten Blick
plausible Gründe, möch-
te man meinen. Aber
auch ohne Baumschutzsat-
zung führte diese Maßnah-
me zu Protesten einiger Mitbür-
ger, die diese eigentlich gar
nicht betraf. Zwischenzeitlich
wurde sogar der Rat der Stadt
Osnabrück eingeschaltet. Die
Verwaltung trat mit uns in Kon-
takt und verlangte neben einer
Stellungnahme auch die Unter-
lassung derartiger Aktivitäten.
Die von der WGO angeführten
Gründe schienen in den Augen
der Stadt nicht annähernd so
plausibel und notwendig zu
sein, als dass diese das Fällen ei-
nes Baumes rechtfertigten. Statt
dessen schlug man der WGO als
„gemeinnützigem“ Unterneh-
men vor, die Grundstücke, die
allesamt mit Wohnhäusern be-
baut sind, nicht so „intensiv“ zu
nutzen, wie es eigentlich mög-
lich wäre. Und auch die Tatsa-
che, dass Mieter förmlich dazu
gezwungen waren, ihre Woh-
nung ständig zu beleuchten, lä-
ge im Bereich des Zumutbaren.
Sie können sich vorstellen, dass
die WGO diesen Zeilen ein we-

In eigener Sache

Es gab einmal in Osnabrück eine
Baumschutzsatzung, die dafür
sorgte, dass Bäume ab einem
bestimmten Stammumfang
nicht ohne besondere Genehmi-
gung der Stadt gefällt werden
durften. Da über diese Satzung
nie Einigkeit herrschte, beschloss
der Rat der Stadt Osnabrück
nach der Kommunalwahl – ver-
bunden mit einer neuen politi-
schen Besetzung – diese Baum-
schutzsatzung endgültig einzu-
stellen. Missmut und Gram der
früheren Satzungsinitiatoren
waren die Folge.

Die WGO hat in diesem Winter
einige, im Laufe der Jahre zu
groß gewordene Bäume, auf ih-
ren Grundstücken gefällt. Mei-
stens standen diese Bäume so
nah an den jeweiligen Häusern,
dass dadurch entweder Woh-
nungen so stark verdunkelt wur-
den, dass dort permanent das
Licht eingeschaltet werden mus-
ste oder die Außenfront über
Gebühr verschmutzt wurde, die
Dachrinnen ständig verstopften
oder die Dächer beschädigt wur-
den. Einige Bäume waren auch
schlicht und einfach krank oder
drohten sogar auf die Häuser zu
stürzen. 

Das seltsame 
Demokratieverständnis
einiger Volksvertreter 

Unsere treue Leserin, Frau 
Anneliese Olbrich vom Ertman-
platz, hat uns freundlicherweise
wieder einmal ein Gedicht
zukommen lassen, das wir an
dieser Stelle gerne abdrucken.
Die Redaktion sagt danke, und
hofft darauf, dass in Zukunft
noch viele folgen mögen.  

Marktplatz

Aufgewacht

Der Wecker!

Der Wecker ist in Stadt und Land

bei groß und klein ja gut bekannt.

Wie oft hat er in unsrem Leben

uns aus dem tiefsten Schlaf geweckt.

Der Wecker in der ganzen Nacht

hat auf meinem Nachttisch zugebracht.

Doch in den schönsten Träumen dann

fängt er nun laut zu rappeln an.

Am frühen Morgen dann oh Graus

lässt „Er“ die Foltertöne raus.

Er spricht ganz schrill:

„Du“ kannst jetzt nicht mehr liegen bleiben

musst anderswo Dir Deine Zeit „vertreiben“.

Der Wecker einst, der Wecker heut`

er weckt schon immer seine müden Leut`.

Doch gäb`es keine Zeit zum Leben

es würd` das größte Chaos geben.

nig kopfschüttelnd gegenüber-
stand. Denn, wie Sie vielleicht
wissen, wurde die „Gemeinnüt-
zigkeit“ von Wohnungsbauge-
nossenschaften – die sich im
Übrigen nie mit Bäumen be-
schäftigte – bereits vor fast 15
Jahren abgeschafft. Seit dem
muss sich die WGO, wie jedes
andere Unternehmen auch, mit
seinem Angebot am Markt
durchsetzen und wird auf kei-
nen Fall – auch im Interesse der
Mitglieder – Wohnraum unge-
nutzt brachliegen lassen.

Auch wenn uns die Natur und ih-
re Erhaltung am Herzen liegen.
Noch mehr liegt uns am Wohl
unserer Mieter. Deshalb wird es
sicherlich auch künftig hier oder
dort unumgänglich sein, einen
Baum zu fällen. Was aber erhal-
ten werden kann, bleibt mit Si-
cherheit auch bestehen.
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Zimmerpflanzen Der Frühling hat 
seine eigenen Farben

Ein mit Zwiebelgewächsen und
Frühjahrsblumen gefüllter Span-
korb macht sich im Frühling gut
auf dem Esstisch oder könnte als
originelles Osterpräsent ver-
schenkt werden. 

Dabei kann man eine große
Auswahl von Pflanzen der Jah-
reszeit verwenden. Nehmen Sie
aber keine sehr hohen Oster-
glocken oder Tulpen, die darin
umkippen könnten. Primeln,
Traubenhyazinthen, Blaustern-
chen, Krokusse, Schneeglöck-
chen und Miniatur-Iris sind in
dieser Zeit des Jahres erhältlich. 

Und so wird’s gemacht:
Sie legen einen flachen Korb
oder Kasten mit einem doppel-
ten Stück Plastiktüte aus und be-
decken es mit  zerbrochenen
Tonscherben, die für das nötige
Gewicht und für den Wasserab-
zug sorgen. Setzen Sie die Blu-
men zusammen mit ein paar
Efeupflanzen in den Korb und
füllen die Lücken mit einer
Moosschicht.

An einen hellen Platz gestellt,
der gleichbleibend kühl ist, soll-
te diese Komposition mehrere
Wochen lang halten. Wenn ein-
zelne Pflanzen welken, können
sie durch andere ersetzt werden.

Einen Schlüssel zu verlieren ist
nicht nur ärgerlich, sondern
kann auch äußerst gefährlich
sein. Niemand legt Wert darauf,
den Finder seines Schlüssels
beim Heimkehren in der eige-
nen Wohnung anzutreffen,
während eben jener gerade
überlegt, ob er zuerst das Fami-
liensilber oder den Schmuck ein-
packen soll. Handelt es sich 
dabei noch um einen Zentral-
schlüssel, gefährden Sie bei 
einem Verlust die gesamte Haus-
gemeinschaft. Denn neben der
Wohnungstür kann damit eben-
falls die Haus- und Kellertür ge-
öffnet werden. 

Als ob der Schlüsselverlust mit
den damit verbundenen Gefah-
ren nicht genug wäre, kommen
auch noch die leidigen Kosten
dazu. Da Sie als Mieter die Ko-
sten für den Schlüsselersatz sel-
ber tragen müssen, kann bei
dem Verlust eines Zentralschlüs-
sels eine wahre Kostenlawine
auf den Mieter zurollen, da alle
Schließzylinder im Haus ausge-
wechselt werden müssen. 

Ratgeber

Um diesen ganzen Ärger im
Vorfeld zu vermeiden, liebe
Leserinnen und Leser, geben
wir Ihnen ein paar Tipps zur
Vorbeugung: 
1. Achten Sie immer gut auf
Ihre Schlüssel. Lassen Sie die
Schlüssel, z. B. niemals in der
Manteltasche. 
2. Geben Sie hausfremden
Personen keinen Schlüssel. 

3. Achten Sie darauf, dass Ih-
re Kinder erst dann einen
Schlüssel erhalten, wenn Sie
auch alt genug sind, darauf
Acht zu geben. 
4. Vermeiden Sie es bitte, 
Ihre Schlüssel zu beschriften.
So kann der Schlüssel im Falle
eines Verlustes nicht Ihrer
Wohnung zugeordnet wer-
den. 

Ein paar Schlüsseltipps
am Rande
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Heute schon 
gelacht!

„Müller, warum kommen Sie
erst jetzt zur Arbeit?“ „Weil Sie
gestern gesagt haben, ich soll
meine Zeitung gefälligst zuhau-
se lesen...“

❉
Sagt der Lehrer:„Man soll wenig-
stens einmal am Tag versuchen,
einen Menschen glücklich zu
machen. Hat einer von euch z.B.
gestern jemanden glücklich ge-
macht?“ „Ja“, meldet sich Gerd,
„ich war gestern bei meiner
Oma, und sie war sehr glücklich,
als ich wieder ging!“

❉
Treffen sich zwei Hunde im Park.
Erzählt der eine: „Ich heiße 
‘Arko vom Schlosshof’. Und du,
bist du auch adelig?“ Sagt der
andere: „Ja, ich heiße ‘Runter
vom Sofa’...“ 

❉
Zwei Freunde streiten sich: „Viel
trennt dich nicht mehr von einem
Vollidioten!“ „Stimmt - nur der
Tisch der zwischen uns steht...“

❉
Zwei Schüler unterhalten sich:
„Mein rechter Fuß ist eingeschla-
fen, ich kann nicht mehr auftre-
ten!“ „Dem Geruch nach zu ur-
teilen ist er schon längst tot...“ 

❉
„Ich möchte Ihnen den Hund ab-
kaufen, aber ist er auch treu?“
„Und ob! Ich habe ihn schon
dreimal verkauft, und er ist im-
mer wieder zurückgekommen...“

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Vorstand der WGO

Konzept, Text, Gestaltung 
und Realisation:
Stolp + Friend 
Marketing Gesellschaft mbH
Tel. 0 54 07. 34 91 0
Fax 0 54 07. 34 91 34
E-Mail: info@stolp-friend.de

Damit Ihre Teilnahme auch reibungslos klappt, schicken Sie bitte Ihre
Lösung auf der Antwortpostkarte an untenstehende Adresse.
Der Rechtsweg und die Teilnahme von Mitarbeitern der Wohnungs-
baugenossenschaft Osnabrück eG sind ausgeschlossen. Einsende-
schluss ist der 30.04.2003. Viel Glück!

... ist nicht immer einfach, aber einfach aufgeben ist natürlich auch
keine Lösung. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen wieder viel Spaß
mit unserem Kreuzworträtsel, das Ihnen hoffentlich ein kleines bis-
schen Kopfzerbrechen bereiten wird. Also, nichts wie ran an den Ku-
gelschreiber und mitgemacht. Schließlich gibt es auch diesmal etwas
zu gewinnen. Unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung verlo-
sen wir insgesamt 10 Design-Taschenlampen mit  leistungsstarker LED
sowie einen Hauptpreis, der als Überraschungspreis vergeben wird.

Rätsel + Co.

Impressum
„Hallo Nachbar”
Kundenzeitschrift der Wohnungs-
baugenossenschaft Osnabrück eG
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